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Anbieten und Veranstalten von Sportwetten

in Altfällen nicht wettbewerbswidrig
Der unter anderem für Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
heute in vier Fällen die Klagen gegen private Anbieter oder Vermittler von Sportwetten abgewiesen.
Die Beklagten hatten im Zeitraum zwischen Januar 2003 bis Dezember 2005 die Beteiligung an
Sportwetten mit festen Gewinnquoten angeboten, für die ihnen in Deutschland eine behördliche
Erlaubnis nicht erteilt worden war. Die Vorinstanzen hatten darin einen Verstoß gegen die
Strafvorschrift des § 284 des Strafgesetzbuches (StGB) gesehen, nach der das Veranstalten und
Vermitteln von Glücksspielen ohne behördliche Erlaubnis strafbar ist. Wegen des in der
Zuwiderhandlung gegen § 284 StGB liegenden Wettbewerbsverstoßes waren die Beklagten unter
anderem zur Unterlassung verurteilt worden.

In einer Sache hatte das Oberlandesgericht München der vom Freistaat Bayern gegen einen in
Österreich ansässigen Sportwettenanbieter erhobenen Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung
und Feststellung der Schadensersatzpflicht mit der Begründung stattgegeben, das Veranstalten und
Anbieten von Sportwetten ohne deutsche behördliche Erlaubnis sei rechts- und wettbewerbswidrig.
Auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften reiche die der Beklagten von der Salzburger Landesregierung erteilte Konzession
zur Veranstaltung von Sportwetten in Österreich nicht aus, um eine Strafbarkeit nach deutschem
Recht auszuschließen. Das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes
(GG) stehe der Verurteilung der Beklagten nicht entgegen. In den drei weiteren Fällen hatten die
Vorinstanzen gleichfalls einen Verstoß des strafbewehrten Verbots unerlaubten Glücksspiels gegen
europäisches Gemeinschaftsrecht und deutsches Verfassungsrecht verneint.

Der Bundesgerichtshof hat sich dieser Beurteilung nicht angeschlossen. Aus der
Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28. März 2006 (1 BvR 1054/01)
ergebe sich, dass das staatliche Wettmonopol in Deutschland in seiner gesetzlichen und
tatsächlichen Ausgestaltung in dem hier maßgeblichen Zeitraum vor dem 28. März 2006 einen
unverhältnismäßigen und deshalb mit Art. 12 Abs. 1 GG unvereinbaren Eingriff in die Berufsfreiheit
der an entsprechender beruflicher Tätigkeit interessierten Personen dargestellt habe. Zugleich habe
darin eine nicht gerechtfertigte Beschränkung der nach Art. 43 und 49 EG garantierten
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs gelegen. Wegen der Verfassungs-
und Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des staatlichen Wettmonopols in dem Zeitraum vor dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts vom 28. März 2006 könne § 284 StGB auf das Angebot von
Sportwetten in den hier zu entscheidenden Fällen, in denen in den Jahren 2003 bis 2005
begangene Tathandlungen zu beurteilen seien (sog. Altfälle), nicht angewendet werden. Es fehle
daher an einer für die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und
Schadensersatz erforderlichen Zuwiderhandlung der Beklagten gegen eine wettbewerbsrechtlich
relevante Gesetzesvorschrift. Einer Prüfung, ob die rechtliche und tatsächliche Ausgestaltung des
staatlichen Wettmonopols im Zeitraum nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
28. März 2006 nunmehr mit europäischem Gemeinschaftsrecht und deutschem Verfassungsrecht
vereinbar ist, bedurfte es in den entschiedenen Fällen, in denen die Angebote privater
Sportwettenanbieter aus der Zeit vor dem 28. März 2006 zu beurteilen waren, nicht.
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Karlsruhe, den 14. Februar 2008
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